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In dieser Arbeit soll das Ansinnen der USA, 
sich Grönland politisch einzuverleiben, einer 
kritischen völkerrechtlichen Betrachtung un-
terzogen werden, die zunächst einen tieferen 
historischen Rückblick erfordert. 

1. Im August 1939 erhielt HENRIK DE KAUFFMANN2 
als envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire die Akkreditierung als Diplomati-
scher Vertreter des Königs von Dänemark 
und Island bei den Vereinigten Staaten von 
Amerika.3 
Während zwischen den beiden zuvor ge-
nannten Funktionen und jener des ambassa-
dor historisch keine rechtliche Unterschei-
dung auszumachen ist,4 benötigen auch sie 
für den Abschluss von Verträgen der full po-
wers.5 

2. Notorisch ist, dass am 9. April 1940 die deut-
sche Wehrmacht Dänemark invadierte. In 
der Folge setzte diese die dänische Regie-
rung nicht ab, sondern beließ sie als Regie-
rung unter einer Besatzungsmacht im Amte.6 
KAUFFMANN gab am 10. April 1940 die Erklä-
rung ab, that [he] would work for one thing, 
the restablishment of a free and independent 
Denmark.7 De facto erklärte er sich von der 
dänischen Regierung für unabhängig.8 Die 
USA akzeptierten dies wohlwollend. Indes 
werden diplomatische Vertreter nicht zu ei-
genem Recht, sondern zum Recht des Ent-
sendestaates akkreditiert. 

3. Gleichwohl kam es ein Jahr lang nicht zu ei-
nem Rückruf KAUFFMANNS durch die däni-
sche Regierung. Dies ist völkerrechtlich 
nachvollziehbar, weil der Fall des Abdankens 

 
1 Nach dem gleichnamigen Thriller von BILLE AUGUST/BERND EICHINGER. 
2 Wie sich noch herausstellen wird, ist von gewissem Interesse, dass der erste Richter, dem ich (beim BG Innsbruck) zur Absolvierung 
meines Rechtspraktikanten-Jahres zugeteilt war, Kauffmann hieß. Er war stockschwul. Nach dem oben verlinkten WIKIPEDIA-Eintrag 
kam HENRIK DE KAUFFMANN durch Mord seiner Ehefrau um, die sich daraufhin selbst das Leben nahm und in einem Abschiedsbrief 
wissen ließ, dass sie ihn von seinem Leiden – er hatte Darmkrebs im Endstadium – erlösen wollte. Eine Biographin wird dort damit 
zitiert, dass die Ehe „äußerst unglücklich“ gewesen sei. War Henrik Kauffmann homosexuell? Wenn ja, war er massiv erpressbar! 
Einigermaßen interessant ist auch die Genealogie KAUFFMANNS mütterlicherseits, die ihn in die Nähe der österreichischen Aristokratie 
bringt, was sofort an die preußisch-österreichische Annexion Holsteins in den 1860ern gemahnt. Womöglich sind hier die betreffen-
den Verträge (die Präliminarien von Wien von 1864 [Archives diplomatique, 1864/IV, 382], der Frieden von Wien von 1864 [ebd., 330], 
die Konvention von Gastein von 1865 [ebd., 1865/IV, 6], die österreichisch-preußischen Präliminarien von Nikolsburg von 1866 [ebd., 
1866/III, 403] sowie der Frieden von Prag, wenn man so will, dem Geburtsort der USA, von 1866 [ebd., 1866/IV, 197]) noch zu sichten, 
wenngleich sie womöglich quasi rein theoretisch vordergründig eher nicht versprechen, hier dienlichen Aufschluss zu bieten. Siehe 
dazu allerdings auch: WIKIPEDIA. 
3 US-STATE DEPARTMENT, Bulletin, 1939 I/9, 163f. 
4 So, DENZA, Commentary on the VCLT, 93, die ILC kommentierend. 
5 LORD MCNAIR, Law of Treaties, 122. 
6 Vgl. BRIGGS, The Validity of the Greenland Agreement, in 35 AJIL, III, 506 [508]. 
7 Bulletin (FN 3), 1941 IV/95, 471. 
8 So WIKIPEDIA mwN. 
9 HACKWORTH, Digest, IV, 439. 
10 55 Stat., 1245. 
11 Bulletin (FN 7), 469. 

oder Ablebens eines Monarchen als Souve-
räns wohl analog jenem zu behandeln sein 
wird, in dem das Land von einer fremden Mi-
litärmacht vollständig okkupiert wird; jener 
Fall aber wird in einer US-amerikanischen 
Korrespondenz aus 19209 wie folgt gelöst: 

It is true in the case of monarchies where the sover-
eignty of the State appears in the person of the Sover-
eign, [that] his death or abdication terminates the mis-
sions sent or received by him and requires the issu-
ance of new credentials to envoys remaining at their 
posts. 

4. Ein Jahr später schließlich, am 9. April 1941, 
erfolgte in Washington die Unterzeichnung 
eines Defence Agreement10 zwischen den 
USA und Dänemark, seitens des letzteren 
unterfertigt durch KAUFFMANN als Envoy Ext-
raordinary and Minister Plenipotentiary of His 
Majesty the King of Denmark at Washington. 
Nach den obigen Ausführungen kann ge-
schlossen werden, dass er dies ohne full po-
wers tat. 

5. Die dänische Regierung reagierte auf den Ab-
schluss des vorgenannten Vertrages mit De-
peschen, deren Inhalt sich aus Folgendem11 
ergibt: 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Henrik_Kauffmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4ulein_Smillas_Gesp%C3%BCr_f%C3%BCr_Schnee_(Film)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426638v/f384.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426638v/f332.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426642x/f6.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4266452/f404.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426646f/f197.item
https://de.wikipedia.org/wiki/Polarforschung#Internationale_Forschung
https://archive.org/details/departmentofstat11939unit/page/n178/mode/1up
https://www.jstor.org/stable/2192457
https://archive.org/details/departmentofstat441unit/page/471/mode/1up
https://de.wikipedia.org/wiki/Henrik_Kauffmann#Kauffmanns_Unabh%C3%A4ngigkeitserkl%C3%A4rung_gegen_die_d%C3%A4nische_Regierung_1940
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.34107/page/n445/mode/1up
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-55/pdf/STATUTE-55.pdf
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Ferner ist in dieser Presseaussendung des 
State Department die Rede wie folgt: 

 
6. Wie oben bereits angeklungen ist, hatte 

Kauffmann nicht die Befugnis, sich selbst 
politisch über die Zustände in seinem Ent-
sendestaat zu empören. Desgleichen stand 
den USA nicht zu, ihn entgegen diesen Um-
ständen, die jedenfalls eine Reaktion der dä-
nischen Regierung abwarten lassen hätte 
müssen, weiterhin als diplomatischen Ver-
treter Dänemarks zum Abschluss eines der-
art heiklen Vertrages zu akzeptieren, und 
dies schon gar nicht ohne full powers. 

7. Daran können auch die weiteren Ausführun-
gen in der zitierten Presseaussendung nichts 
ändern: 

 

 
12 Vgl. dazu die Ausführungen KAUFFMANNS anlässlich der 
Übergabe seiner Kredenzen, im August 1939; Bulletin (FN 3): 

 

Das mindeste, was zum Beweis des guten 
Willens und Glaubens der USA getan hätte 
werden müssen, ist, den Vertragsabschluss 
ad referendum vorzunehmen, was nicht ge-
schehen ist! 

8. Dänemark wurde von den Alliierten am 4. 
Mai 1945 notorisch befreit. 
Der genannte Vertrag aus 1941 wurde, so-
weit ersichtlich, von Dänemark nie ratifiziert. 
In seiner Präambel heißt es u. a.: 

WHEREAS: 

ONE. After the invasion and occupation of Denmark on 
April 9, 1940 by foreign military forces, the United 
Greenland Councils at their meeting at Godhavn on 
May 3, 1940 adopted in the name of the people of 
Greenland a resolution reiterating their oath of alle-
giance to King Christian X of Denmark and expressing 
the hope that, for as long as Greenland remains cut 
off from the mother country, the Government of the 
United States of America will continue to hold in 
mind the exposed position of the Danish flag in 
Greenland, of the native Greenland and Danish popu-
lation, and of established public order; and […]. 

9. Der fett hervorgehobene Passus wurde als 
Zustimmung bzw. gar Einladung durch das 
indigene Volk Grönlands missverstanden, 
auf der Insel militärisch tätig zu werden. Die 
Bekräftigung des Eides der Ergebenheit lässt 
sich demgegenüber keinesfalls mit einer sol-
chen Lesart vereinbaren. Unter diesem As-
pekt und berücksichtigend, dass zu jener 
Zeit bereits seit über hundert Jahren ein ver-
traglich festgeschriebenes Freundschafts-
verhältnis zwischen den USA und Dänemark 
bestand,12 ist der Passus vielmehr als Er-
mahnung zu verstehen, von einer allzu mar-
tialischen Anwendung der MONROE-Doktrin13 
hier Abstand zu nehmen.  

10. Auch der im genannten Passus unterstri-
chene Teil führt im Verein mit den dort nach-
folgenden Hinweisen auf die native und däni-
sche Bevölkerung sowie die Einrichtung ei-
ner öffentlichen Ordnung zu keinem anderen 
Ergebnis, sondern weist nur darauf hin, dass 
man sich, als durchaus organisierte Gemein-
schaft in exponierter Position befand; was 
aber bei Gott keinen zwingenden Grund für 
die Errichtung einer festen Militärbasis auf 
der Insel darstellen musste, sondern etwa 
mit regelmäßigen offshore Patrouillenfahrten 
zur Abschreckung ebenso bewerkstelligt 
werden hätte können. 

11. So lautete Artikel 1 des Freundschaftsvertra-
ges14 aus 1826 zwischen den beiden Par-
teien, wie folgt: 

13 CONGRESS OF THE US, Annals, 18th session, 12. 
14 MILLER, Treaties and other international acts, III, 239. 

https://www.congress.gov/annals-of-congress/volume-41.pdf
https://books.google.at/books?id=iKR7ionM2xcC&newbks=1&newbks_redir=0&dq=intitle%3Atreaties%20intitle%3Ainternational%20intitle%3Aacts%20inauthor%3Amiller&hl=de&pg=PA239#v=onepage&q&f=false
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Schon der erste Nebensatz, wonach man mit 
allen anderen Nationen in Frieden und Har-
monie leben wolle (was sich an und für sich 
unter Rechtstreuen von selbst versteht), 
spricht eine klare Sprache, die auf einer der-
art exponierten Insel, wie Grönland eine ist, 
keinerlei militärische Befestigungen und Prä-
senzen erlaubt.15 

12. Dass Artikel VI desselben Vertrages aus 1826 
u. a. Grönland von seiner Anwendbarkeit 
ausnimmt, ist zum einen paradox16, lässt 
sich mit Freundschaft nicht vereinbaren, 
welche indes unteilbar sein muss, und be-
legt zum anderen nur die weit in die Zukunft 
gedachten Ambitionen der USA, welche, 
knebeln sie Dänemark doch erheblich, in-
dem partieller Mangel an territorialer Sicher-
heit (vor der bullying party US) gegen die 
Pflicht zur handelsrechtlichen Meistbegüns-
tigung eingetauscht werden musste; was 
insgesamt die Souveränität Dänemarks auf 
Dauer empfindlich unterwanderte, weshalb 
er gegen ius cogens verstößt und somit als 
nichtig anzusehen ist. Artikel VI lautet: 

 
13. Der vorgenannte Freundschaftsvertrag 

wurde nach seiner Kündigung durch die USA 
1856 und einer Wiederinkraftsetzung durch 
eine Konvention aus 185717 mit Abkommen 
aus 186118 ergänzt und war im Zeitpunkt des 
Abschlusses des Grönland-Vertrags aus 
1941 in Kraft. 

14. Der zweite Erwägungsgrund der Präambel 
des oben zitierten Grönland-Vertrages aus 
1941 lautet: 

 
15 Beachte, dass die aufgrund dieses Vertrags errichtete US-
Militärbasis mit anzunehmender Sicherheit ein wesentlicher 
Grund dafür war, aus dem man den Antarktisvertrag, bzw. das 
darin enthaltene Verbot der militärischen Nutzung (Artikel I/1) 
nicht auch auf die Arktis ausgedehnt hat. Siehe den genann-
ten Vertrag aus 1959 in 402 UNTS 5778. 
16 Siehe dazu auch den dritten Erwägungsgrund im Grönland-
Vertrag aus 1941, der da lautet: 

 

 
Diese hanebüchenen Hypothesen vertu-
schen in Wahrheit bloß die bezügliche tak-
tisch-strategische Halbherzigkeit der USA 
samt Unvereinbarkeit der damals bereits ab-
gemachten Sicherheitsarchitektur des NAT 
mit europäischen Territorien in Amerika, wel-
che sich nämlich darauf stützt, dass, ob die-
ser Halbherzigkeit, welche den Artikel V NAT 
kaum ernst zu nehmen beabsichtigt hat, ge-
dachte Angriffe Russlands gegen Europa 
nicht dazu führen sollten, dass dieses plötz-
lich wieder Herr über amerikanische Scholle 
wird: Europa musste jederzeit tauglich sein, 
aufgegeben zu werden. 

15. Zurück zum Grönland-Vertrag 1941! Sein Ar-
tikel I hat es in sich, er lautet: 

 
Zu beachten ist, dass sich das am Beginn 
des zweiten Satzes stehende Recognizing 
nur auf die USA bezieht und nicht auch auf 
Dänemark! Eine Begründung für die waghal-
sige Befürchtung, die Gegenstand dieser Er-
kenntnis ist, wird nicht geliefert, stattdessen 
auf die Havanna-Akte19 Bezug genommen, in 
der, hier scheinbar einschlägig, es heißt, wie 
folgt: 

The Second Meeting of the Ministers of Foreign Affairs 
of the American Republics 

Declares: 

Offenkundiger kann die böse Absicht der USA hinter diesem 
Vertrag somit nicht zutage treten! 
17 BEVANS, Treaties and other international agreements, VII, 
11. 
18 AaO (FN 17), 14. 
19 Siehe diese Erklärung der Inter-Amerikanischen Konferenz 
von Havanna, vom 30. Juli 1940 hier! 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20402/volume-402-I-5778-English.pdf
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/lltreaties/lltreaties-ustbv007/lltreaties-ustbv007.pdf#page=25
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad058.asp
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That any attempt on the part of a non-American state 
against the integrity or inviolability of the territory, 
the sovereignty or the political independence of an 
American state shall be considered as an act of ag-
gression against the states which sign this declaration. 

In case acts of aggression are committed or should 
there be reason to believe that an act of aggression is 
being prepared by a non-American nation against the 
integrity or inviolability of the territory, the sovereignty or 
the political independence of an American nation, the 
nations signatory to the present declaration will con-
sult among themselves in order to agree upon the 
measure it may be advisable to take. 

All the signatory nations, or two or more of them, ac-
cording to circumstances, shall proceed to negotiate 
the necessary complementary agreements so as to or-
ganize cooperation for defense and the assistance that 
they shall lend each other in the event of aggressions 
such as those referred to in this declaration. 

Dabei bezieht sich diese Erklärung, wie fett 
hervorgehoben, ausschließlich auf amerika-
nische Staaten (bzw. Nationen, womit, das 
geht im Zusammenhang hervor, auch Staa-
ten gemeint sind), ein welcher Grönland 
(ohne seine Sezession von Dänemark erklärt 
zu haben) nicht ist. 

16. Auch dies stellt daher eine massive Drohung 
gegen Dänemark und Grönland dar, das letz-
tere selbständig werden zu lassen! 

17. Im Übrigen enthält dieser Artikel I des Grön-
land-Vertrages 1941 somit eine Klausel zu 
Lasten Dritter, nämlich der Grönländer rück-
sichtlich deren Rechts zur Selbstbestim-
mung.  

18. Dass darin nur die Rede davon ist, dass die 
USA deren Verpflichtung (aus der Havanna-
Erklärung), Grönland in der Aufrechterhal-
tung dessen gegenwärtigen Status zu unter-
stützen, annähmen, ist außerdem einseitig 
und als solches nicht geeignet, gegen Däne-
mark oder Grönland Verbindlichkeiten zu be-
gründen. Dies wäre auch unter dem Recht 
auf Selbstbestimmung gar nicht möglich, 
stellt es doch ius cogens dar. 

19. Im Ergebnis erweist sich dieser Artikel I als 
bloße Drohung, die dem Vertrag zugrunde 
liegt, was diesen, zusätzlich zum full po-
wers-Mangel, insgesamt nichtig macht. 
Müßig daher, hier noch auf dessen Artikel II 
einzugehen, der da lautet: 

 

 
20 Man hat bei alledem zu berücksichtigen, dass die (wie an-
dernorts gezeigt) völkerrechtswidrig angesammelte militäri-
sche Übermacht der USA, welche sie als Nation groß werden 
ließ, aufgrund dieser Völkerrechtswidrigkeit stets als Grund 
dafür angesehen werden muss, bei der Frage der Wirksamkeit 
von durch die USA mit anderen geschlossenen (vor allem bi-
lateralen) Verträgen besondere Aufmerksamkeit auf das Mo-
ment möglicher Drohung und Erpressung zu legen ist, wobei 
zu betonen ist, dass ein solcher möglicher Gebrauch von 

Was die darin (nichtig) verbrieften Rechte mit 
der Aufrechterhaltung solchen Status Grön-
lands, vor allem über den WKII hinaus, zu tun 
haben sollte, bleibt offen. Im Übrigen finden 
diese Rechte keine Deckung im Sinn und der 
Bedeutung der Resolution der Grönländer 
von May 1940, wie oben dargelegt, was sie 
aber schon grundsätzlich müssten, um wirk-
sam sein zu können.20 

20. Der Artikel III des zitierten Vertrages aber 
zeigt auf, dass die Zustimmung der Grönlän-
der keinesfalls vorgelegen haben kann, dass 
ferner auch KAUFFMANN genötigt worden sein 
muss (denn hehre Interessen Dänemarks 
sind hier äußerst schlecht vertreten), und 
dass die Intentionen der USA feindseliger 
Natur waren: 

 
Denn für eine bloß vorübergehende Auf-
merksamkeit der USA, wie sie von den Grön-
land-Räten in ihrer oben erwähnten Resolu-
tion begehrten, sind die hier festgelegten Ak-
tivitäten weit überschießend. 

21. Obschon es zum Grönlandvertrag 1941noch 
einiges zu sagen gäbe, wenden wir uns hier-
mit dem Grönland-Abkommen aus 1951 zu. 
Dessen Präambel lautet: 

 
Schon deren dritter Absatz, der zweite Erwä-
gungsgrund, täuscht über den wahren Inhalt 
des NAT insofern hinweg, als hier missachtet 
wird, dass die Pflicht zur besagten Verteidi-
gung im Artikel V NAT an Artikel 51 UN-

Gewalt gegen die Vertrag schließende Nation selbstredend 
auch die unterzeichnende, diese vertretende Person trifft. 
Hier kommt speziell hinzu, dass eine sehr konkrete Drohung 
bzw. gar direkte Anwendung von Waffengewalt im Angriff 
Deutschlands gegen Dänemark vorlag, was einmal mehr die 
berechtigte Frage aufwirft, ob ersteres nicht nur ein Büttel der 
Amerikaner war. Es passte jedenfalls perfekt ins Bild! 
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Charta angepasst ist, sodass Befestigungen 
unter NATO-Ägide zu Friedenszeiten unzu-
lässig sind. 
So wird im vierten Erwägungsgrund der vor-
hin zitierten Präambel auf Nutzungen von 
Einrichtungen auf Grönland in Friedenszei-
ten abgezielt, was, so sie militärischer Natur 
wären, UN-Charta-widrig wäre. 

22. Auch der Artikel I des zitierten Abkommens 
1951 ist einschlägig für die Überrumpelungs-
taktik der USA: 

 
Laut WIKIPEDIA21 wurde auf Grönland von den 
Amerikanern bereits ab Jänner 1951, mithin 
vor Unterzeichnung dieses Abkommens, mit 
dem Bau eines militärisch nutzbaren Flugha-
fens, der Thule Air Base,22 begonnen. Es liegt 
also nahe, dass zu dieser Zeit sich bereits 
sattsam bullying US-Militärs auf der Insel be-
funden haben, und zwar aufgrund des nichti-
gen Vertrags aus 1941! 
Exakt die hier, im zitierten Artikel I, angespro-
chene Bewahrung des Friedens ist aber un-
ter dem kollektiven Sicherheitssystem der 
UNO deren Angelegenheit, was freilich nur 
funktionieren kann, wenn sie dazu in Stand 
gesetzt würde, wozu die USA als eine der 5 
Ständigen Mächte im UNSC offenkundig kei-
nerlei Lust verspürte, obschon sie die Pflicht 
dazu traf, stellte sie doch auch einen Vertre-
ter im UN MSC des UNSC. 

23. Artikel II lautet sodann: 

 
21 https://de.wikipedia.org/wiki/Pituffik_Space_Base  
22 Seit 2023 Pituffik Space Base. 

 

 
Wie bereits erwähnt, muss bei der Sichtung 
dieses Abkommens stets im Auge behalten 
werden, dass es aufgrund militärischen 
Drucks zufolge eines nichtigen Vertrags zu-
stande kam!  

24. Sein Artikel III beginnt mit: in order that, was 
mit: (konsekutiv) so dass, zu übersetzen ist; 
was der Bestimmung einiges an Druck auf 
Dänemark, und zwar seitens der gesamten 
NATO-Mitgliedschaft verleiht. Der Kalte Krieg 
war da schon im Wüten begriffen! 

25. Andererseits gibt das NATO-Papier S.G. 
13/1223 Aufschluss darüber, dass die Initia-
tive innerhalb der NATO, Grönland in den Ka-
talog jener Gebiete im Nordatlantik aufzu-
nehmen, die für die Verteidigung des Bünd-
nisses von strategischer Bedeutung seien, 
offiziell allein von Kanada ausging, das, drei-
mal darf geraten werden, von wem, dazu 

23 Vom 29. Dezember 1949; Report by the ad hoc Committee. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pituffik_Space_Base
https://archives.nato.int/action-to-be-taken-by-ad-hoc-committee-on-comments-made-by-accredited-military-representatives-on-strategic-guidance-for-regional-planning-groups
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angeleitet worden war.24 Ein weiterer Beweis 
dafür, dass für die völkerrechtswidrige Aus-
formung der NATO in praxi vor allem die USA 
verantwortlich sind. 

26. Zu beachten ist, dass sein Absatz 1 das His-
sen beider Flaggen auf Verteidigungsbasen 
vorsieht, noch ehe beschlossen ist, wer dort 
das Sagen hat; wobei Absatz 2 nur von der 
Betreibung und der Aufrechterhaltung 
spricht, nicht aber von der Leitung (direc-
tion). Was die Amerikaner rund um ihre 
Standarte für eine Heiligung aufziehen, wis-
sen wir aus zahllosen Hollywoodfilmen. Ent-
gegen dem Anschein bekräftigt dieser Artikel 
daher den Anspruch der USA, auf Grönland 
militärisch das Sagen zu haben. 

27. Und aus Absatz 3(a) folgt von eben dem aus-
gehend, im Umkehrschluss, dass Dänemark 
betreffs der Direktion nichts zu melden habe, 
sie also den USA alleine zufalle; welche Les-
art freilich einer gehörigen Portion des malae 
fidei bedarf, aber dass die USA von diesem 
geleitet sind, wissen wir bereits. 

28. Zumal, wie soeben gezeigt, die Direktion 
über die Verteidigungsbasen ohnehin den 
USA allein zukommen sollte, vermag Absatz 
3(b) keinen diese auf vereinbarte Basen ein-
schränkenden Einschnitt in deren Dominanz 
vorzunehmen. 

29. Auch Absatz 3(c) lässt einen mala fide gezo-
genen Umkehrschluss25 zu, wonach sein Re-
gelungsbestand nicht für solche Basen gilt, 
die unter der Direktion der USA stehen. 

30. Zumal Absatz 4 den USA lediglich gleichsam 
zusätzlich zur grundsätzlichen Leitungsbe-
fugnis (siehe oben!) zumindest vermeintli-
che Rechte einräumt, vermag er nicht, jene 
argumentativ (namentlich kraft Größen-
schlusses) zu schmälern. 
 
 
 
 
 
 
[wird alsbald fortgesetzt!] 

 
24 Siehe dazu auch das Basis-Papier des (in FN 23) genannten 
Papiers, S.G. 13, vom 7. Dezember 1949; Strategic guidance 
for North Atlantic regional planning! 
25 Betont sei an dieser Stelle abermals, dass solche diaboli-
schen Auslegungen in praxi sehr wohl von Relevanz sein kön-
nen, wo nämlich erpressbare und also ungeeignete Leute sei-
tens des erpressten Vertragsteils das Sagen haben, sodass 

diese dazu neigen, auf schon geringen Druck hin klein beizu-
geben; wobei ihnen – so die martialische Argumentation des 
Gegners – der solcherart ambivalente Wortlaut des Vertrags 
zur Entschuldigung gegenüber juridisch ahnungslosen Politi-
kern gereichen könne. 

https://archives.nato.int/uploads/r/null/1/1/110797/SG_013_ENG_PDP.pdf

